
 

Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung (VerfO): Entscheidung über 
die Gewährung der sekundären Datennutzung 

Vom 7. Oktober 2020 
Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 VerfO in seiner Sitzung am 7. Oktober 2020 den 
Antrag von PD Dr. K. Bestehorn unter Berücksichtigung der Stellungnahme der beauftragten 
Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO geprüft und stattgebend entschieden. 
Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu veröffentlichenden Informationen 
sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.  
Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, 
der die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt.  
Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 7. Oktober 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Prof. Dr. Pott 

 

http://www.g-ba.de/


Das IQTIG ist eine Einrichtung der Stiftung für  
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 
Institutsleitung: Dr. med. Christof Veit 

Sitz der Stiftung: Berlin 
Steuernummer: 27/641/04052 
USt-IdNr.: DE302066482 

Berliner Sparkasse 
IBAN: DE90 1005 0000 0190 3562 78 
BIC: BELADEBEXXX 

Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 

Antrag von PD Dr. med. Kurt Bestehorn 
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Name, Vorname, Titel des 
Antragstellers oder der  
Antragstellerin* 

Bestehorn, Kurt, PD Dr. med. 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern  
möglich)* 

Institut für klinische Pharmakologie 

TU Dresden 

Postleitzahl und Ort* 01307 Dresden 

E-Mail* kurt.bestehorn@mailbox.tu-dresden.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung 
(max. 2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. 
Kapitel § 10 VerfO* 

Titel: Die Entwicklung der Aortenklappen-
Implantation (AVI) - ein 5-Jahresvergleich 
Seit 2013 hat einerseits sich die Anzahl der mittels 
transfemoralem-AVI (TF-AVI) durchgeführten 
Implantationen von 7620 (2013) auf 17956 (2017) 
mehr als verdoppelt, andererseits wurden die 
Implantationen mittels chirurgischem 
Aortenklappenersatz (SAVR) von 9899 auf 9011 
reduziert. Mit der geplanten Evaluation soll unter-
sucht werden, 1. inwieweit sich Morbiditätsprofil und 
Komplikationsraten der 2018 mittels TF-AVI, SAVR 
und transapikalem AVI im Vergleich zu 2013 geändert 
haben, 2. wie die Relation zwischen Anzahl der 
Prozeduren pro Einrichtung und Komplikationsraten 
ist. Weiter werden Vergleiche möglich mit den Daten 
randomisierter klinischer Studien und eine 
Abschätzung, inwieweit die Daten von Registern mit 
denen dieser Gesamterhabung übereinstimmen und 
somit eine Aussage zur Repräsentativität dieser 
Register-Ergebnisse darstellen. 
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